
 
 
Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Erzie-
hungswissenschaft (Studienrichtung Erwachsenenbil-
dung/ Weiterbildung) an der Universität Duisburg-Essen, 
Campus Duisburg vom 24. Februar 2005 wird wie folgt 
berichtigt: 
 
§ 23 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut: 

„Bei der Bildung der Gesamtnote werden das Ergebnis 
der Diplomarbeit und die Fachnoten im Verhältnis 
5 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 gewichtet.“ 
 
 
Duisburg und Essen, den 27. Januar 2010 

Für den Rektor 
der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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Berichtigung der 

Diplomprüfungsordnung 
für den Studiengang Erziehungswissenschaft 

(Studienrichtung Erwachsenenbildung/ Weiterbildung 
an der Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg 

Vom 27. Januar 2010 
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